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Entwurf eines …ten Landesgesetzes zur Änderung kommunalrechtlicher 
Vorschriften; 

hier: Synopse 

Stand: 17. November 2022 

Gemeindeordnung 

Alt Neu 

§ 16c
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 

Die Gemeinde soll bei Planungen und Vorhaben, die 
die Interessen von Kindern und Jugendlichen 
berühren, diese in angemessener Weise beteiligen. 
Hierzu soll die Gemeinde über die in diesem Gesetz 
vorgesehene Beteiligung der Einwohner hinaus 
geeignete Verfahren entwickeln und durchführen. 

§ 16c
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 

Die Gemeinde soll Kinder und muss Jugendliche bei 
Planungen und Vorhaben, die deren Interessen 
berühren, in angemessener Weise beteiligen.  
Hierzu soll die Gemeinde über die in diesem Gesetz 
vorgesehene Beteiligung der Einwohner hinaus 
geeignete Verfahren entwickeln und durchführen. 

§ 18
Ehrenamt, ehrenamtliche Tätigkeit 

(4) Wer ein Ehrenamt oder eine ehrenamtliche 
Tätigkeit ausübt, hat Anspruch auf Ersatz seiner 
notwendigen baren Auslagen und des 
Verdienstausfalls. Personen, die keinen 
Verdienstausfall geltend machen können, können 
einen Nachteilsausgleich erhalten. Ehrenamtliche 
Bürgermeister erhalten eine Aufwandsentschädigung; 
ehrenamtliche Beigeordnete und Ortsvorsteher sowie 
Bürger, die ein anderes Ehrenamt ausüben, können 
eine Aufwandsentschädigung erhalten. Das Nähere, 
insbesondere die Voraussetzungen und die Höhe, 
bestimmt die Hauptsatzung im Rahmen von 
Richtlinien, die das fachlich zuständige Ministerium 
durch Rechtsverordnung erläßt. 

§ 18
Ehrenamt, ehrenamtliche Tätigkeit 

(4) Wer ein Ehrenamt oder eine ehrenamtliche 
Tätigkeit ausübt, hat Anspruch auf Ersatz seiner 
notwendigen baren Auslagen und des 
Verdienstausfalls. Personen, die keinen 
Verdienstausfall geltend machen können, können 
einen Nachteilsausgleich erhalten. Ehrenamtliche 
Bürgermeister erhalten eine Aufwandsentschädigung; 
ehrenamtliche Beigeordnete und Ortsvorsteher sowie 
Bürger, die ein anderes Ehrenamt ausüben, können 
eine Aufwandsentschädigung erhalten. Notwendige 
Aufwendungen für die entgeltliche Betreuung von 
Kindern oder pflegebedürftigen Angehörigen während 
der Ausübung des Ehrenamts oder der 
ehrenamtlichen Tätigkeit werden gesondert erstattet. 
Das Nähere, insbesondere die Voraussetzungen und 
die Höhe der Leistungen nach den Sätzen 1 bis 4, 
bestimmt die Hauptsatzung im Rahmen von 
Richtlinien, die das fachlich zuständige Ministerium 
durch Rechtsverordnung erläßt. 

§ 18a
Arbeitsrechtliche und dienstrechtliche Sicherung 

(5) Die für die Wahrnehmung eines Ehrenamts oder 
einer ehrenamtlichen Tätigkeit notwendige freie Zeit 
ist auf Antrag demjenigen, der in einem Dienst- oder 
Arbeitsverhältnis steht, zu gewähren. 

§ 18a
Arbeitsrechtliche und dienstrechtliche Sicherung 

(5) Die für die Ausübung eines Ehrenamts oder einer 
ehrenamtlichen Tätigkeit notwendige freie Zeit ist auf 
Antrag demjenigen, der in einem Dienst- oder 
Arbeitsverhältnis steht, zu gewähren. Bei Inhabern 
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von Ehrenämtern oder ehrenamtlich Tätigen, die 
innerhalb eines vorgegebenen Arbeitszeitrahmens 
über Lage und Dauer der individuellen Arbeitszeit 
selbst entscheiden können, entfällt die Verpflichtung 
zur Leistung von Vor- oder Nacharbeit im Umfang der 
Hälfte der für die Ausübung des Ehrenamts oder der 
ehrenamtlichen Tätigkeit innerhalb dieses 
Arbeitszeitrahmens aufgewandten notwendigen Zeit; 
der Anspruch auf Ersatz des Verdienstausfalls nach 
§ 18 Abs. 4 Satz 1 ist in diesem Fall auf diese Hälfte 
beschränkt und darf pro Arbeitstag höchstens den 
Verdienstausfall für die Hälfte der täglichen 
Sollarbeitszeit umfassen.  

§ 35
Öffentlichkeit, Anhörung 

(2) Der Gemeinderat kann beschließen, zu 
bestimmten Beratungsgegenständen 
Sachverständige und Vertreter berührter 
Bevölkerungsteile zu hören; er kann einzelne 
Beratungsgegenstände mit ihnen auch erörtern. Eine 
Anhörung hat zu erfolgen, wenn ein Viertel der 
gesetzlichen Zahl der Mitglieder des Gemeinderats 
dies beantragt. Eine Anhörung darf nicht erfolgen, 
sofern zum gleichen Beratungsgegenstand innerhalb 
der letzten zwölf Monate bereits eine Anhörung 
durchgeführt worden ist. 

(3) Bei Naturkatastrophen oder sofern andere 
außergewöhnliche Notsituationen dies erfordern 
dürfen Beschlüsse bis zum 31. März 2023 in einem 
schriftlichen oder elektronischen Umlaufverfahren 
oder mittels Video- oder Telefonkonferenzen gefasst 
werden, wenn bei Umlaufverfahren kein Ratsmitglied 
einem solchen Verfahren widerspricht und bei Video- 
oder Telefonkonferenzen zwei Drittel der gesetzlichen 
Zahl der Ratsmitglieder einem solchen Verfahren 
zustimmt. Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend. Der 
Gemeinderat ruft in seiner nächsten Präsenzsitzung 
die im Umlaufverfahren gefassten Beschlüsse auf 
und kann diese aufheben, soweit nicht bereits Rechte 
Dritter entstanden sind. Bei Video- und 
Telefonkonferenzen ist der Öffentlichkeit auf 
elektronischem Weg die Teilnahme zu ermöglichen, 
sofern keine Gründe im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 
entgegenstehen. Die Einwohnerinnen und Einwohner 
sind hierüber in geeigneter Form zu unterrichten. 

§ 35
Öffentlichkeit, Anhörung 

(2) Der Gemeinderat kann beschließen, zu 
bestimmten Beratungsgegenständen 
Sachverständige und Vertreter berührter 
Bevölkerungsteile zu hören; er kann einzelne 
Beratungsgegenstände mit ihnen auch erörtern. Die 
Anzuhörenden können auch mittels Ton- und 
Bildübertragung in die Sitzung des Gemeinderats 
zugeschaltet werden. Eine Anhörung hat zu erfolgen, 
wenn ein Viertel der gesetzlichen Zahl der Mitglieder 
des Gemeinderats dies beantragt; dies gilt nicht, 
wenn zum gleichen Beratungsgegenstand innerhalb 
der letzten zwölf Monate bereits eine Anhörung 
durchgeführt worden ist.

(3) Bei Naturkatastrophen oder sofern andere 
außergewöhnliche Notsituationen dies erfordern 
dürfen Beschlüsse bis zum 31. März 2023 in einem 
schriftlichen oder elektronischen Umlaufverfahren 
oder mittels Video- oder Telefonkonferenzen gefasst 
werden, wenn bei Umlaufverfahren kein Ratsmitglied 
einem solchen Verfahren widerspricht und bei Video- 
oder Telefonkonferenzen zwei Drittel der gesetzlichen 
Zahl der Ratsmitglieder einem solchen Verfahren 
zustimmt. Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend. Der 
Gemeinderat ruft in seiner nächsten Präsenzsitzung 
die im Umlaufverfahren gefassten Beschlüsse auf 
und kann diese aufheben, soweit nicht bereits Rechte 
Dritter entstanden sind. Bei Video- und 
Telefonkonferenzen ist der Öffentlichkeit auf 
elektronischem Weg die Teilnahme zu ermöglichen, 
sofern keine Gründe im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 
entgegenstehen. Die Einwohnerinnen und Einwohner 
sind hierüber in geeigneter Form zu unterrichten. 
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§ 35 a Digitale Sitzungsteilnahme 

(1) Ratsmitglieder können mit ihrer Zustimmung an 
den Sitzungen des Gemeinderats durch Zuschaltung 
mittels Ton- und Bildübertragung teilnehmen, soweit 
der Gemeinderat dies in der Geschäftsordnung 
zugelassen hat. Satz 1 gilt nicht für den Vorsitzenden. 
Der Gemeinderat kann die Teilnahme mittels Ton- 
und Bildübertragung von Voraussetzungen abhängig 
machen, insbesondere vom Vorliegen familiärer oder 
beruflicher Gründe. Die zugeschalteten 
Ratsmitglieder gelten als anwesend im Sinne des 
§ 39 Abs. 1. Die Teilnahme mittels Ton- und 
Bildübertragung darf nicht zugelassen werden bei 
konstituierenden Sitzungen, Satzungsbeschlüssen 
sowie bei geheimen Abstimmungen und Wahlen. 
Sofern die Geschäftsordnung die Teilnahme durch 
Zuschaltung mittels Ton- und Bildübertragung auch 
an nicht öffentlichen Sitzungen zulässt, haben die 
zugeschalteten Ratsmitglieder sicherzustellen, dass 
bei ihnen keine weiteren Personen die Sitzung 
verfolgen können; § 20 Abs. 2 gilt entsprechend. 

(2) Die Gemeinde hat in ihrem 
Verantwortungsbereich dafür Sorge zu tragen, dass 
die technischen Anforderungen und die 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen für eine 
ordnungsgemäße Durchführung der Sitzung 
einschließlich Beratung und Beschlussfassung 
eingehalten werden. Insbesondere ist durch 
geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass sich der 
Vorsitzende, die vor Ort anwesenden Ratsmitglieder 
und die zugeschalteten Ratsmitglieder gegenseitig 
optisch und akustisch wahrnehmen können; auch für 
die vor Ort anwesende Öffentlichkeit ist eine 
Wahrnehmbarkeit zu gewährleisten. Für die Zwecke 
des Satzes 2 ist die Ton- und Bildübertragung der an 
der Sitzung teilnehmenden Personen unabhängig 
davon zulässig, ob sie in die Ton- und 
Bildübertragung einwilligen. Bei technisch bedingten 
Störungen der Wahrnehmbarkeit, die nachweislich im 
Verantwortungsbereich der Gemeinde liegen, darf die 
Sitzung nicht fortgesetzt werden. Sonstige Störungen 
sind unbeachtlich; sie haben insbesondere keine 
Auswirkung auf die Wirksamkeit eines ohne das 
betroffene Ratsmitglied gefassten Beschlusses. § 39 
Abs. 1 bleibt unberührt.“ 
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§ 37
Geschäftsordnung 

(1) Der Gemeinderat beschließt im Rahmen der 
Bestimmungen dieses Gesetzes mit der Mehrheit von 
zwei Dritteln der gesetzlichen Zahl der Ratsmitglieder 
eine Geschäftsordnung. 

§ 37
Geschäftsordnung 

(1) Der Gemeinderat beschließt im Rahmen der 
Bestimmungen dieses Gesetzes mit der Mehrheit von 
zwei Dritteln der gesetzlichen Zahl der Ratsmitglieder 
eine Geschäftsordnung. Bei der Erstellung der 
Geschäftsordnung ist den Belangen der Vereinbarkeit 
von Familie, Beruf und Mandatsausübung Rechnung 
zu tragen.

§ 49
Verpflichtungserklärungen 

(1) Erklärungen, durch die die Gemeinde verpflichtet 
werden soll, bedürfen der Schriftform. Sie sind nur 
rechtsverbindlich, wenn sie vom Bürgermeister oder 
dem zur allgemeinen Vertretung berufenen 
Beigeordneten oder einem ständigen Vertreter unter 
Beifügung der Amtsbezeichnung handschriftlich 
unterzeichnet sind. Wird eine Verpflichtungserklärung 
gerichtlich oder notariell beurkundet, so braucht die 
Amtsbezeichnung nicht beigefügt zu werden. 

§ 49
Verpflichtungserklärungen 

(1) Erklärungen, durch die die Gemeinde verpflichtet 
werden soll, bedürfen der Schriftform. Sie sind nur 
rechtsverbindlich, wenn sie vom Bürgermeister oder 
dem zur allgemeinen Vertretung berufenen 
Beigeordneten oder einem ständigen Vertreter unter 
Beifügung der Amtsbezeichnung handschriftlich 
unterzeichnet oder in elektronischer Form mit einer 
dauerhaft überprüfbaren qualifizierten elektronischen 
Signatur versehen sind. Wird eine 
Verpflichtungserklärung gerichtlich oder notariell 
beurkundet, so braucht die Amtsbezeichnung nicht 
beigefügt zu werden. 

§ 53
Wahl der Bürgermeister 

(4) Ehrenamtlicher Bürgermeister darf nicht sein, wer 

1. nicht Bürger der Gemeinde ist, 

2.gegen Entgelt im Dienst der Gemeinde, der 
zuständigen Verbandsgemeinde oder eines öffentlich-
rechtlichen Verbandes, bei dem die Gemeinde 
Mitglied ist, steht, wobei § 71 unberührt bleibt, 

3. gegen Entgelt im Dienst einer Gesellschaft steht, 
an der die Gemeinde mit mindestens 50 v.H. beteiligt 
ist, 

§ 53
Wahl der Bürgermeister 

(4) Ehrenamtlicher Bürgermeister darf nicht sein, wer 

1. nicht Bürger der Gemeinde ist, 

2.gegen Entgelt im Dienst der Gemeinde, der 
zuständigen Verbandsgemeinde oder eines öffentlich-
rechtlichen Verbandes, bei dem die Gemeinde 
Mitglied ist, steht, wobei § 71 unberührt bleibt, 

NEU 
3. gegen Entgelt im Dienst einer Anstalt der 
Gemeinde im Sinne des § 86 a oder einer 
gemeinsamen kommunalen Anstalt im Sinne des 
§ 14 a KomZG steht, an der die Gemeinde beteiligt 
ist,

4. gegen Entgelt im Dienst eines privatrechtlichen 
Unternehmens steht, an dem die Gemeinde mit mehr 
als 50 v.H. beteiligt ist oder in dem sie über die 
Mehrheit der Stimmen verfügt, 
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4. mit Aufgaben der Staatsaufsicht über die 
Gemeinde oder der überörtlichen Prüfung der 
Gemeinde unmittelbar beauftragt ist. 

NEU
5. Mitglied des Vorstands einer Sparkasse ist, bei der 
die Gemeinde - allein oder gemeinsam mit anderen 
Gebietskörperschaften - Träger ist, 

6. mit Aufgaben der Staatsaufsicht über die 
Gemeinde oder der überörtlichen Prüfung der 
Gemeinde unmittelbar beauftragt ist. 

§ 56b
Jugendvertretung 

(1) In einer Gemeinde kann aufgrund einer Satzung 
eine Jugendvertretung eingerichtet werden. 

(2) Für die Jugendvertretung gilt § 56 a Abs. 1 Satz 2 
und 3 und Abs. 2 und 3 entsprechend. 

§ 56b
Jugendvertretung 

(1) In einer Gemeinde kann aufgrund einer Satzung 
eine Jugendvertretung eingerichtet werden. 

NEU 
(2) Jugendliche können die Einrichtung einer 
Jugendvertretung beantragen. Der Antrag muss von 
mindestens 10 v.H. der in der Gemeinde wohnenden 
Jugendlichen unterzeichnet sein, mindestens jedoch 
von 10 Jugendlichen. Mehr als 100 Unterschriften 
sind nicht erforderlich. Der Gemeinderat hat innerhalb 
von drei Monaten nach Eingang des Antrags über die 
Einrichtung der Jugendvertretung zu entscheiden; er 
hat hierbei Vertreter der Jugendlichen zu hören. 

(3) Für die Jugendvertretung gilt § 56 a Abs. 1 Satz 2 
und 3 und Abs. 2 und 3 entsprechend. 

§ 121
Beanstandungsrecht 

Die Aufsichtsbehörde kann Beschlüsse des 
Gemeinderats und seiner Ausschüsse sowie 
Maßnahmen der Gemeindeverwaltung, die das 
bestehende Recht verletzen, beanstanden und 
verlangen, daß sie innerhalb einer von ihr bestimmten 
Frist aufgehoben werden. Sie kann ferner verlangen, 
daß das auf Grund derartiger Beschlüsse oder 
Maßnahmen Veranlaßte rückgängig gemacht wird. 
Die beanstandeten Beschlüsse und Maßnahmen 
dürfen nicht ausgeführt werden. 

§ 121
Beanstandungsrecht 

Die Aufsichtsbehörde kann Beschlüsse des 
Gemeinderats und seiner Ausschüsse sowie 
Maßnahmen der Gemeindeverwaltung, die das 
bestehende Recht verletzen, beanstanden und 
verlangen, daß sie innerhalb einer von ihr bestimmten 
Frist aufgehoben werden. Sie kann ferner verlangen, 
daß das auf Grund derartiger Beschlüsse oder 
Maßnahmen Veranlaßte rückgängig gemacht wird. 
Die beanstandeten Beschlüsse und Maßnahmen 
dürfen nicht ausgeführt werden. Widerspruch und 
Anfechtungsklage gegen die 
Beanstandungsverfügung haben keine aufschiebende 
Wirkung.


